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Beitragsordnung der Post-Sportgemeinschaft 05 Pforzheim e.V.

www.psg-pforzheim.de     info.psg-pforzheim.de
1. Die Beitragsordnung in Ergänzung der § 4,7 und 26 der gültigen Satzung regelt alle Einzelheiten über die Pflichten der Mitglieder zur Entrichtung von Beiträgen an die Post-Sportgemeinschaft 05 Pforzheim e.V.

2. Die Mitgliedsbeiträge werden gemäß § 26 der Vereinssatzung von der Mitgliederversammlung festgelegt.

3. Der jährliche Mitgliedsbeitrag an den Verein beträgt derzeit (Stand 01.01.2010) entsprechend der Preistabelle auf der Rückseite dieser Beitragsordnung.
4. Mit Vollendung des 18. Lebensjahres wird das aktive jugendliche Mitglied automatisch aktives Mitglied (§ 24 Vereinssatzung).

5. Anträge auf Änderung der Beitragsklasse sind mit den entsprechenden Nachweisen schriftlich dem Vorstand vorzulegen. Eine Ermäßigung vom Beitrag der aktiven Mitglieder auf den Beitrag der jugendlichen Mitglieder 

6. erfolgt nur bei rechtzeitiger Vorlage entsprechender Schul-, Studien- oder Ausbildungsbescheinigungen. Diese Ermäßigung kann nicht über das 25. Lebensjahr hinaus in Anspruch genommen werden.

7. Anschriften- und Kontoänderungen sind umgehend schriftlich mitzuteilen.

8. In dem Mitgliedsbeitrag ist die Sportversicherung des Badischen Sportbundes inbegriffen.

9. Der Einzug der Mitgliedsbeiträge erfolgt durch beleglosen Datenträgeraustausch mit EDV zum 1. Februar jeden Jahres. Beitragskonto: Kto.-Nr. 0002706032 Sparkasse Pforzheim, BLZ 666 500 85.
10. Abbuchungen sind nur von Girokonten möglich.

11. Stornogebühren gehen grundsätzlich zu Lasten des Zahlungspflichtigen. Bei den von der Post-SG 05 nicht zu vertretenden Rücklasten wird ab 01.01.2002 neben den anfallenden Stornogebühren noch eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr von zur Zeit  2,00 EURO erhoben.

12. Mitglieder, die nicht am Abbuchungsverfahren teilnehmen (Barzahler) haben ihre Beiträge ohne Aufforderung bis spätestens 31. März eines jeden Jahres auf das in Nr. 8 aufgeführten Beitragskonto einzuzahlen (Bringschuld).

13. Bei anfallenden Mahnungen werden Mahngebühren und Bearbeitungsgebühren erhoben.

14. Der Vereinsaustritt (Kündigung) ist nur zum Ende des laufenden Kalenderjahres möglich und muss schriftlich bis spätestens zum 15. November gegenüber der Post-Sportgemeinschaft 05 Pforzheim e.V., Postfach 101366, 75113 Pforzheim  oder E-mail  info@psg-pforzheim.de  erklärt werden.

15. Die Mitgliederverwaltung erfolgt durch elektronische Datenverarbeitung (EDV). Die personengeschützten Mitgliederdaten werden nach dem Bundesdatenschutzgesetz gespeichert.
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Die Beitragsordnung ist nach der Genehmigung durch die Mitgliederversammlung 1997 am 04.06.1997 in Kraft getreten.

Änderungen der Beitragsordnung durch die Mitgliederversammlung am 06. Mai 2003 beschlossen.

Die Beitragsordnung tritt in geänderter Form mit Wirkung vom 01. Juli 2003 in Kraft.

März  2008
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